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Rundbrief Nr. 11 / 2018 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
unser Rundbrief hat diese Themen: 
 
1. Datenschutz: Veröffentlichung von Daten 
2. Öffentliche Vorführung von Filmen in der Kirchengemeinde 
3. Jahresabschluss 2018 
4. Verrechnungsstelle geschlossen 
 
1. Datenschutz: Veröffentlichung von Daten 
 
Im Rundbrief Nr. 9 / 2018 hatten wir Sie darüber informiert, welche Daten im Rahmen von  
kirchlichen Handlungen ohne eindrückliches Einverständnis der Betroffenen veröffentlicht werden 
dürfen. Allerdings muss einmal jährlich im Pfarrbrief auf diese Veröffentlichung hingewiesen wer-
den. Wir empfehlen Ihnen deshalb, im nächsten Pfarrbrief diesen Artikel zu veröffentlichen: 
 
Veröffentlichung von Personenbezogenen Daten bei Kirchlichen Handlungen 
Im Datenschutzgesetzt der Erzdiözese Freiburg ist grundsätzlich geregelt, das personen-
bezogene Daten ohne Einwilligung der Betroffenen dann weitergegeben werden dürfen, wenn 
dies für die Wahrnehmung einer Aufgabe im kirchlichen Interesse erforderlich ist. Deshalb dürfen 
im Rahmen des geltenden Datenschutzgesetzes bei kirchlichen Amtshandlungen diese Daten 
sowohl im Pfarrbrief (in gedruckter Version und auf der Homepage) sowie im Schaukasten der 
Kirchengemeinde veröffentlicht werden: 
 

Anlass zulässige Daten 

Taufe Name des Täuflings, Name der Eltern, Taufdatum, Wohnort (nicht Adresse!) 

Erstkommunion Namen der Kinder, Wohnort (nicht Adresse!) 

Trauung Namen der Brautleute, Datum der Trauung, Wohnort (nicht Adresse!) 

Beerdigung Namen der Verstorbenen, Termin der Beerdigung, ehemaliger Wohnort 
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(nicht Adresse!) 

 
Sollten Sie mit einer Veröffentlichung nicht einverstanden sein können Sie dieser jederzeit wider-
sprechen. 
 
2. Öffentliche Vorführung von Filmen in der Kirchengemeinde 
 
Wenn Filme außerhalb des privaten Bereiches vorgeführt werden, ist immer die Genehmigung 
des Rechteinhabers notwendig. Eine Vorführung ist immer dann öffentlich, also nicht mehr privat, 
wenn die anwesenden Personen in keiner engen persönlichen Verbundenheit stehen. In Räum-
lichkeiten, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind, ist dies praktisch immer der Fall. 
 
Filme aus der Videothek oder Kauf-DVDs sind nur für die private Nutzung bestimmt. Filme mit 
dem Recht zur nichtgewerblichen öffentlichen Vorführung erhält man in kirchlichen Medien-
zentralen und kommunalen Bildstellen. Das Angebot und die Verfügbarkeit von Filmen der Medi-
enstelle des Erzbistums Freiburg finden Sie online oder auf Anfrage direkt unter 
www.mediathek.seelsorgeamt-freiburg.de. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Flyer 
der Medienstelle oder kontaktieren Sie Ihren Verwaltungsbeauftragten. 
 
3. Jahresabschluss 2018 
 
Alle Jahre wieder naht mit dem Jahresende auch die Planung für den Jahresabschluss. Damit 
wir das Jahr 2018 schnell abschließen können, sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. Bitte  
unterstützen Sie uns beim Jahresabschluss so gut, wie Sie es in den vergangenen Jahren schon 
getan haben. Vorgesehen sind: 
 
bis wann?      was?  
18.12.2018 Kindergartenabrechnungen Dezember 2018 
19.01.2019 Rechnungen 2018 der Kindergärten 
26.01.2019 Rechnungen 2018 der Kirchengemeinden 
19.01.2019 Klingelbeutelabrechnungen Dezember 2018 

 
Bitte schicken Sie uns die Unterlagen bis zu den genannten Terminen. Sie helfen uns damit sehr, 
unsere Arbeit reibungslos zu erledigen. Für das WILKEN-Kassenbuch gilt: 
 
Oft erfolgt die Einzahlung der Dezember-Klingelbeutel auf das Girokonto erst im Januar des 
Folgejahrs. Ab sofort sind alle Dezember-Klingelbeutel, die noch nicht auf das Girokonto 
einbezahlt sind, bereits im Kassenblatt Dezember als Einnahme in der Barkasse zu erfas-
sen. Bei Einzahlung des Klingelbeutels auf das Girokonto (=Auszahlung in der Barkasse) im 
Januar handelt es sich dann nur noch um einen Geldübertrag von der Barkasse auf das Girokon-
to. D. h. konkret, Sie erfassen den Klingelbeutel in der Barkasse Dezember regulär mit dem Ge-
schäftsvorfall E000. In der Januarabrechnung verwenden Sie nach Einzahlung des Geldes auf 
das Girokonto den Geschäftsvorfall E016 (Übertrag von Barkasse). In der Januarabrechnung 
Barkasse verwenden Sie den Geschäftsvorfall A020 (Übertrag an Girokonto).   
 
4. Verrechnungsstelle geschlossen 
 
Zwischen Weihnachten und Neujahr gönnen wir uns einige Tage Pause. Die Verrechnungsstelle 
ist deshalb vom 27. - 29. Dezember geschlossen. Sie können uns per Mail oder auf unseren 
„Voicemails“ Nachrichten zukommen lassen, die wir dann am 02. Januar beantworten bzw. bear-
beiten.  
 
Viele Grüße aus Obrigheim 
 
das Team der Verrechnungsstelle 


